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insbesondere das Recht, dieses Manu-
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ges noch einmal zu verwenden. Die 
mit dem Namen des Verfassers oder 
seinen Initialen gekennzeichneten 
 Artikel geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. Die 
Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen 
Beiträge und Abbildungen sind urhe-
berrechtlich geschützt. Mit Ausnah-
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Cannabiskonsum am 
rbeitsplatz – erlaubt 
oder verboten?

Recht und Gesetz Cannabisverbot muss ausdrücklich 
ausgesprochen werden
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Seit dem 1. April 2024 ist  
der Besitz und Konsum von 
Cannabis in begrenztem  
Umfang nicht mehr grundsätz-
lich verboten. Das gilt auch für 
den Konsum am Arbeitsplatz.
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Gabriele  
Ritterhoff
LWK Nieder-
sachsen, 
Arbeitnehmer-
beratung und  
Weiterbildung
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Es gelten dieselben Regelun-
gen wie beim Alkoholkonsum 
und anderen Suchtmitteln, die 
die Sicherheit am Arbeitsplatz 
gefährden können. Die Unfall-
verhütungsvorschrift VSG 1.1 
der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau besagt im § 12, dass 
Versicherte sich nicht durch 
Alkohol oder andere berau-
schende Mittel in einen Zu-
S

stand versetzen dürfen, durch 
den sie sich selbst oder andere 
gefährden können. 

Doch wann ist die Reakti-
onsfähigkeit derart beein-
trächtigt und die Risikobereit-
schaft erhöht, sodass eine ver-
stärkte Unfall- und Verlet-
zungsgefahr am Arbeitsplatz 
für sich und andere besteht? 
Eindeutige Grenzwerte für 
Cannabis wie beim Autofah-
ren unter Alkoholeinfluss ste-
hen derzeit noch nicht zur 
Verfügung.

Wenn der Betrieb ein abso-
lutes Cannabisverbot wäh-
rend der Arbeitszeit bezie-
hungsweise auf dem Betriebs-
gelände und bei Dienstfahr-
ten wünscht, dann muss  
das ausdrücklich ausgespro-
chen werden. Der Unterneh-
mer kann hierzu von seinem 
Hausrecht Gebrauch machen 
oder mittels Dienst-/Betriebs-
vereinbarung oder Arbeits -
Für die Produktio
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anweisung ein Verbot aus-
sprechen.

Besteht bereits eine entspre-
chende betriebliche Regelung, 
sollte sie angepasst werden, so-
dass sie alle psychoaktiven 
Substanzen einschließt. Oft-
mals dürfte der Begriff „Dro-
gen“ im Sinne von illegalen 
Substanzen verwendet worden 
sein. Darunter fällt Cannabis 
nun formal nicht mehr, auch 
wenn es sich nach wie vor um 
eine Droge im pharmazeuti-
schen Sinn handelt.

Fürsorgepflicht  
des Betriebes

Stehen Beschäftigte im Betrieb 
erkennbar unter dem Einfluss 
von Suchtmitteln, muss der 
oder die Vorgesetzte handeln 
und diese nach Hause schi-
cken. Passiert im Rausch ein 
Arbeitsunfall, bei dem ein Kol-
lege oder eine Kollegin zu 
Schaden kommt, können 
strafrechtliche Konsequenzen 
drohen.

Wichtig ist Aufklärungsar-
beit. Wer schweigt, kann Be-
troffenen nicht helfen: Sinn-
voll ist es, die Beschäftigten 
und Führungskräfte grund-
sätzlich über die Auswirkun-
gen von Drogen am Arbeits-
platz aufzuklären und Füh-
rungskräften Kompetenzen im 
Umgang mit Verdachtsfällen 
zu vermitteln, damit bei Be-
darf Hilfe zur Suchtprävention 
angeboten werden kann.

Übrigens: Für Jugendliche 
unter 18 Jahren bleibt Canna-
bis weiterhin generell verboten.
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n der TASPO wurden keine neuen Bäum
ozent FSC-Altpapier. Global gedacht, l
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undeninteraktion 
nd -betreuung  
it ChatGPT

ASPO-Serie  
hema Künstliche Intelligenz: Chatbots
e gefällt.  
okal gehandelt. 
Boris Simon
Vorstand Clever Group,
Mitgründer von Das-Handwerk-Digital.de
n den vergangenen Jahren 
rlebten wir einen Innova -
ionsstau, besonders im Be-
eich der Kundeninteraktion 
nd -betreuung. Mit den 
ortschritten in der Künst -
ichen Intelligenz (KI) hat sich 
ieses Bild gewandelt.
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ie kennen vielleicht „Chat-
ots“ auf Webseiten. Diese 
ind Computerprogramme, 
ie in der Lage sind, men-
chenähnliche Gespräche zu 
ühren. Sie beantworten Fra-
en und führen Aufgaben 
urch, indem sie Textnach-
ichten verstehen und darauf 
eagieren, ähnlich wie ein 
chter Gesprächspartner.  
hr Ziel ist es, den Kunden 
chnell und kompetent zu 
elfen. Doch in der Praxis 
cheiterten bisher viele dieser 
ysteme, sobald es um detail-
ierte oder komplexe Anfra-
en ging. Das hat sich mit 
en neuesten Entwicklungen 
n der KI-Technologie in Ver-
indung mit ChatGPT 
rundlegend geändert: 
urch den Einsatz fort-
chrittlicher Systeme bietet 
iese Technologie nun eine 
ervicequalität, die einen völ-
ig neuen Ansatz in der Kun-
enbetreuung ermöglicht.
Mit der Webseite 4.0 kön-

en Unternehmen nun fort-
chrittliche Chatbots inte-
rieren, die auf das gesamte 
issen zugreifen können, 
as sie ihren Kunden zur Ver-
ügung stellen möchten. Die-
e Chatbots sind nicht mehr 
ur auf ihre eigene Webseite 
nd einfache FAQs be-
chränkt, sondern können 
uf umfassende Datenban-
en zugreifen und detaillier-
e, spezifische Antworten lie-
ern. Kunden können so über 
hre Homepage und einfache 
ragen auf Informationen zu-
reifen, die zuvor nur durch 
anges Suchen im Internet 
efunden werden konnten.
Die Anwendungsmög-

ichkeiten sind nahezu un-
egrenzt. Ein Beispiel könn-
e ein technischer Support-
hatbot sein, der nicht nur 
roduktspezifikationen 
ennt, sondern auch auf 
iefgehende technische Do-
umentationen und Lö-
ungsansätze zu Montage, 
flege und Gestaltung zu-
reifen kann. Ein anderes 
eispiel ist ein Kundenser-
ice-Chatbot, der nicht nur 
llgemeine Fragen beantwor-
et, sondern auch persönli-
he Kontoinformationen ab-
ufen und verarbeiten kann.
Nehmen Sie sich die Zeit, 

iese strategischen Vorteile 
ür Ihr Unternehmen zu 
berdenken. Mit einem fort-
chrittlichen Chatbot kön-
en Sie Ihre Kundenbin-
ung stärken, indem Sie ei-
e schnelle und effiziente 
ösung für deren Anliegen 
ieten.
ussichten für 
ie Zukunft

s ist zu erwarten, dass 
iese Art von fortschritt-
icher Kundeninterakti-
n bald zum Standard 
uf den Webseiten die-
er Welt gehören wird. 
ie Entwicklung in die-
em Bereich schreitet in 
temberaubendem 
empo voran, und Un-
ernehmen, die frühzei-
ig auf diese Technolo-
ie setzen, können sich 
inen entscheidenden 
ettbewerbsvorteil si-

hern. Die Zukunft der 
undenbetreuung ist da 
 und sie ist intelligen-
er und effizienter als je 
uvor.

raktische Anwendung: 
in Beispiel zeigt das 
hatten mit einem  
hatbot
in Beispiel lässt sich  
ei Frank Schöllkopf, 
einem Partner, testen, 
m ein Gefühl dafür  
u bekommen, welche 
öglichkeiten uns allen 
ur Verfügung stehen. 
ufen Sie dazu die Seite  
on S3 Medien auf:  
3-medien.de. Dort 
önnen Sie mit Gini, 
em Chatbot, chatten 
nd prüfen, ob diese Art 
on Kundenkommuni-
ation auch für Ihr Un-
ernehmen interessant 
st. Probieren Sie es aus 
nd stellen Sie Fragen 
ie: Was macht dein 
nternehmen?
INSOLVENZEN IM GRÜNEN MARKT
 AG Hamburg; 67b IN 106/24; 
4. Juni: Im Insolvenzeröffnungs-
verfahren über das Vermögen der 
im HRG des AG Hamburg unter 
HRB 175367 eingetragenen Gar-
ten-Deluxe GmbH, Zur Haidkop-
pel 7, 22395 Hamburg, frühere 
Anschrift: Specksaalredder 2, 
22397 Hamburg, gesetzlich ver-
treten durch Geschäftführer (GF) 
Dirk Merten, wurde angeordnet 
(§§ 21, 22 InsO): Vorläufige Insol-
venzverwalterin: Rechtsanwältin 
Dr. Astrid Pohlmann-Weide, Max-
Born-Straße 2, 22761 Hamburg. 

 AG Lingen (Ems); 18 IN 41/23; 5. 
Juni: Im Insolvenzverfahren über 
das Vermögen der Evers-König-
schulte Erdbeervermarktung 
GmbH & Co. KG, Königstraße 32, 

49832 Freren (AG Osnabrück, 
HRA 206629), vertreten durch: 1. 
Evers-Königschulte Verwaltungs-
GmbH, Königstraße 32, 49832 
Freren (persönlich haftende Ge-
sellschafterin), vertreten durch: 
1.1. GF Christian Evers-Königschul-
te, wurde beschlossen: Die Prü-
fung der nach Ablauf der Anmel-
defrist angemeldeten Forderun-
gen wird angeordnet (§ 177 Abs. 1 
Satz 2 InsO). Stichtag (besonderer 
Prüfungstermin): 17. Juli.

 AG Charlottenburg (Berlin); 36b 
IN 1311/24; 5. Juni: Im Insolvenz-
verfahren über das Vermögen der 
Botanicly GmbH, c/o Factory 
Works GmbH, Lohmühlenstraße 
65, 12435 Berlin, vertreten durch 
GF Jonas Wegener (AG Charlot-

tenburg, HRB 258722 – Schuldne-
rin), wurde beschlossen: Das In-
solvenzverfahren über das Ver-
mögen der Schuldnerin wird we-
gen Zahlungsunfähigkeit und 
Überschuldung als Hauptinsol-
venzverfahren eröffnet. Insol-
venzverwalter: Rechtsanwalt Dr. 
Florian Linkert, Krausenstraße 41, 
10117 Berlin. Insolvenzgläubiger 
werden aufgefordert, Insolvenz-
forderungen (§ 38 InsO) bis 23. 
August beim Insolvenzverwalter 
anzumelden. Berichtstermin und 
Termin zur Beschlussfassung der 
Gläubigerversammlung: 15. Juli; 
Prüfungstermin: 21. Oktober.

(Bei diesen Auszügen aus den Insolvenz-
bekanntmachungen handelt es sich  
um Auszüge, die nicht vollständig sein  
müssen. Angaben ohne Gewähr.)

https://S3-medien.de

